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1.  Generell 
Die PKZKB investiert das Vermögen der Versicherten, Rentnerinnen und Rentner verantwortungs bewusst und in 
deren wirtschaftlichen Interesse. Für die PKZKB sind nachhaltige Anlagen die ideale Möglichkeit, die Langfristigkeit 
der Vorsorge mit langfristiger Wertgenerierung zu verbinden und Risiken zu optimieren. 

2.  Nachhaltigkeitsgrundsätze 
Die PKZKB überprüft ihre Nachhaltigkeitsgrundsätze regelmässig und wendet sie soweit als möglich auf alle  
Anlagekategorien an.

3.  Prinzipien für verantwortliches Investieren 
Die PKZKB bevorzugt bei der Auswahl von Vermögensverwaltern, Fondsanbietern und Kollektivanlagen, diejenigen, 
welche die «Prinzipien für verantwortliches Investieren» der Vereinten Nationen («UN Principles for Responsible 
Investment – UNPRI») unterzeichnet und ESG-Faktoren in ihren Anlageprozess integriert haben. 

4.  Stimm- und Wahlrechte 
Die PKZKB nimmt ihre Stimm- und Wahlrechte wahr. Bei indirekten Anlagen (kollektive An lagefonds) wird die  
PKZKB durch die Swisscanto Fondsleitung AG vertreten. Als Grundlagen für die Stimmrechtsausübung dienen 
Swisscanto neben den Werten der Fondsleitung schweizerische und internationale Corporate Governance-Regeln  
sowie die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren (UN PRI). Des Weiteren 
fordert Swisscanto Unternehmen aktiv auf, ehrgeizige CO2-Reduktionsziele zu formulieren und diese konsequent 
umzusetzen.

5.  Direkte Immobilienanlagen Schweiz 
Die PKZKB hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Nachhaltigkeit und Ökologie in den direkten Immobilienanlagen 
Schweiz. Im direkt gehaltenen Immobilienportfolio haben bauliche Investitionen im Rahmen des Immobilien-Lebens-
zyklus stets unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Kriterien zu erfolgen. Basierend darauf 
setzt sich die PKZKB zum Ziel, bis spätestens 2040 Netto-Null Emissionen in ihrem Immobilienportfolio zu erreichen. 

6.  Berichterstattung 
Die PKZKB überprüft und rapportiert ihre Anlagen jährlich bezüglich der Konformität mit aner kannten Nachhaltig-
keitsstandards. In der ESG-Berichterstattung setzt sie auf Kontinuität (bspw. mit definiertem Set von quantitativen 
Kennzahlen).


